
~ cf.~6 .der .~..:!::ry,~n zu den StenogrJphIschen ProtokoJ!cI1 

DER B UND E S MI N IST E R a~1t NetiOl1l1lratol" XV. Gcsctzgcbung3period.: 

FÜR JUSTIZ 

7024/1-Pr/80 

An den 

336' lAS 

1980 "04'~ 0 f 
zu . 3ri~/.J 

Herrn Präsidenten des Nationalrates 

Wie n 

zu Zahl 388/J-NR/1980 

Die schriftliche Anfrage der Abgeordneten zum National­

rat Dr. BLENK und Genossen-C388/J), betreffend den Mangel an 

Planstellen für das richterliche und nichtrichterliche Per­

sonal im Bereich des Oberlandesgerichtssprengels Innsbruck, 

beantworte ich wie folgt: 

Zu 1: 

Der Gesamtgeschäftsanfall der Gerichte der Justizbehör­

den in den Ländern im Jahr 1958 betrug 3,625.048 Fälle. Davon 

entfielen auf den Oberlandesgerichtssprengel 

Wien 

1,755.750 
48,44 % 

Zu 2: 

Graz 

840.019 

23,17 % 

Linz 

694.321 

19,15 % 

Innsbruck 

334.958 

9,24 % 

Der Gesamtgeschäftsanfall im Jahre 1978 betrug ~.269.093 

Fälle. Davon entfielen auf den Oberlandesgerichtssprengel 

Wien 

1,780.688 

41,71 % 

Zu 3: 

Graz 

1,001. 456 

23,46 % 

Linz Innsbruck 

915.372 571. 577 

21,44 % 13,39 % 

a) Von den im Jahre 1958 systemisierten 1303 Planstellen 

für Richter und Richteramtsanwärter (Hilfsrichter) entfielen 

auf den Oberlandesgerichtssprengel 
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Wien 

643 

49,35 % 

Graz 

308 

23,64 % 

- 2 -

Li.nz 

22 L: 

17,19 % 

Innsbruck 

128 

9,82 % 

Von den im Jahr 1958 systemisierten 4.066 Planstellen 

für das nichtrichterliche Person~l entfielen auf den Ober­

landesgerichtssprengel 

Wien GrB.Z Linz Innsbruck 

2063 964 701 338 

50,74 % 23,71 % 17,24 % 8,31 % 

b) Von den im Jahr 1978 systemisi.erten 1475 Planstellen 

für Richter und Richteramtsanwärter entfielen auf den Oberlan-

de~gerichtssprengel 

Wien 

682 

46,2 1-t% 

Graz 

333 

22,57 % 

Linz 

292 

19,80 % 

Innsbruck 

168 

11,39 % 

Von den im Jahre 1978 systemisierten 4927 Planstellen 

für das nicht richterliche Personal entfielen auf den Oberlan­

de~gerichtssprengel 

Wien 

2314 

46,96 % 

Zu 4: 

Graz 

1167 

23,69 % 

Linz 

918 

18,63 % 

Innsbruck 

528 

10,72 % 

Das Bundesministerium für Justiz ist seit mehreren Jah­

ren bestrebt, den steigenden Geschäftsanfall des Oberlandes­

gerichtssprengels Innsbruck, der parallel zur Bevölkerungsbe­

wegung vom Osten österreichs nach Westen verläuft, bei der 

Zuweisung von Planstellen zu berücksichtigen. Die Anpassung 

des Personalstandes an den jeweiligen Geschäftsanfall konnte 

und kann jedoch nur schrittweise erfolgen, weil lange Zeit 

hindurch gerade im Oberlandesgerichtssprengel Innsbruck ge­

eignete Bewerber für den Justizdienst nicht in ausreichendem 

Maß gewonnen werden konnten. Es wurde aber der Oberlandesge­

richtssprengel Innsbruck im Jahr 1977 von der von der Bundes­

regierung beschlossenen generellen Senkung der Personalstände 
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um 1 % zur Gänze ausgenommen, welche Verminderung daher von 

den anderen Obe~landesgerichtssprengeln getragen werden mußte. 

Im Jahre 1978 wurden dem Oberlandesgerichtssprengel Innsbruck 

2 Planstellen für das richterliche und 10 Planstellen für das 

nicht richterliche Personal aus den Personalständen der Ober- . 

landesgerichtssprengel Wiert und Graz zugewiesen. Im Jahre 

1979 wurden für den Bereich der Justizbehörden in den Ländern 

die Planstellen um 15 richterliche und 6 nichtrichterliche 

vermehrt, wovon allein 8 Planstellen für das "richterliche und 

4 Planstelleri für das nichtrichterliche Personal dem Sprengel 

des Oberlandesgerichtes Innsbruck zugewiesen wurden. Schließ-

·iich wurden im Jahre 1980 von der geEamten für die Justizbe­

hörden in den Ländern vorgenommenen Vermehr'J.ng von 5 Planstel­

len für das richterliche Personal dem Oberlandesgerichtsspren­

gel Innsbruck weitere 3 Planstellen und von der Gesamtvermeh­

rung um 10 Planstellen für das nichtrichterliche Personal wei­

bere 6 Planstellen zugewiesen. 

Wie ich auch gegenüber den richterlichen Standesvertre­

tern erklärt habe, stehe ich derzeit mit dem Bundeskanzleramt 
• . I 

in Verhandlungen über die auf Grund des gestiegenen Arbeits­

anfalls erforderliche Aufstockung der richterlichen Personal­

stände. Nach den bisherigen Ergebnissen der Gespräche ist mit 

einer Planstellenvermehrung zu rechnen. Der Oberlandesgerichts­

sprengel Innsb~uck wird .dann eine seiner Struktur entsprechen­

de und zu den Erfordernissen der anderen Oberlandesgerichts­

sprengel Österreichs im Verhältn{s stehende weitere Berücksich­

tigung finden. 

• 
29. März 1980 
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